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BEKANNTMACHUNGEN

STEUERN WAREN FÄLLIG
Die Grundbesitzabgaben, die Gewerbe- und die Zweitwohnungs-
steuer für die Monate Juli, August und September und die 2. Hälf-
te der Hundesteuer  wurden am 15.08.2018 fällig. Daran und an 
die Zahlung aller sonstigen nicht gestundeten Rückstände an 
Steuern, Gebühren und Beiträgen sowie Abgaben, deren Vollzie-
hung nicht ausgesetzt wurde, erinnert die Finanzbuchhaltung 
der Stadtverwaltung Krefeld.

Für Barzahlung stehen alle Banken, die Deutsche Post AG sowie 
alle Zweigstellen der vorgenannten Geldinstitute zur Verfügung. 
Man sollte unbedingt den bargeldlosen Zahlungsverkehr wählen 
und die Beträge unter Angabe des Kassenzeichens auf das Konto
DE84320500000000310003 bei der Sparkasse Krefeld, das 
Konto DE69360100430008682431 bei der Postbank Essen oder 
auf Konten der Finanzbuchhal-tung Krefeld bei fast allen Krefel-
der Banken überweisen.

Die Finanzbuchhaltung empfiehlt als zeitgemäßen und ratio-
nellen Zahlungsverkehr die Teilnahme am SEPA-Lastschriftein-
zugsverfahren. Dabei braucht man keine Zahlungstermine zu 
überwachen und hilft der Stadt in den Bemühungen, die Verwal-
tungskosten zu senken.

Nähere Hinweise hierzu entnehmen Sie bitte der Internetveröf-
fentlichung mit dem dort abrufbaren Vordruck: 

http://www.krefeld.de/fb21 - Dienstleistung „Erteilung eines 
SEPA-Lastschriftmandats“.

Vorteile des SEPA-Lastschriftverfahrens:

•	 Die	Einrichtung	und	Änderung	von	Daueraufträgen	bzw.	das	
Ausfüllen	von	Überweisungsaufträgen	entfällt.

•	 Sie	 zahlen	 immer	 rechtzeitig	 den	 richtigen	 Betrag,	 auch	
wenn	sich	die	Höhe	der	Forderung	ändern	sollte.	

•	 Die	Zahlung	im	Wege	des	SEPA-Lastschrifteinzugs	gilt	zum	
Fälligkeitstag	als	entrichtet,	es	können	keine	Mahngebüh-
ren	oder	Säumniszuschläge	anfallen.

•	 Die	Belastung	Ihres	Kontos	erfolgt	niemals	vor	dem	Fällig-
keitstag	der	Forderung

•	 Sie	 können	 ab	 Belastungsdatum	 Ihres	 Kontos	 innerhalb	
von	 sechs	 Wochen	 eine	 Wiedergutschrift	 bei	 Ihrer	 Bank	
verlangen,	dies	ist	bei	Daueraufträgen	und	Überweisungen	
nicht	möglich.

•	 Erstattungszahlungen	an	Sie	erfolgen	ohne	weitere	Forma-
litäten	auf	das	von	Ihnen	angegebene	Konto.

Fällige Abgaben, die nicht am Fälligkeitstag den Konten der Fi-
nanzbuchhaltung gutgeschrieben sind, müssen nach den ge-
setzlichen Bestimmungen kostenpflichtig beigetrieben werden. 
Schecks sind ausschließlich an die Finanzbuchhaltung der Stadt-
verwaltung Krefeld zu adressieren und müssen bereits drei Werk-
tage vor Fälligkeit bei dieser eingegangen sein.

JAHRESABSCHLUSS 2017 DER 
SWK SERVICE GMBH
Der Jahresabschluss des Geschäftsjahres 2017 der SWK SERVICE 
GmbH ist gem. § 108 Abs. 3 Nr. 1 lit. c) GO NRW wie folgt bekannt-
zumachen:

Die ordentliche Gesellschafterversammlung der SWK SERVICE GmbH 
hat am 25. Juni 2018 den Jahresabschluss zum 31. Dezember 
2017 gebilligt. Damit ist der Jahresabschluss festgestellt.

Der Verlust in Höhe von 2.255,08 € ist gemäß Beherrschungs- 
und Gewinnabführungsvertrag durch den Organträger SWK 
STADTWERKE KREFELD AG übernommen worden.

Jahresabschluss und Lagebericht liegen bis zur Feststellung 
des Jahresabschlusses für das Jahr 2018 im Hause der SWK 
SERVICE GmbH, St. Töniser Straße 124, 47804 Krefeld zur Ein-
sicht aus.

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberich-
tes beauftragte RSM GmbH, Krefeld, hat am 31. März 2018 den 
Bestätigungsvermerk erteilt, in dem das Ergebnis der Prüfung wie 
folgt ausgewiesen ist:

„Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. Nach 
unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen 
Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen 
Vorschriften sowie den ergänzenden Bestimmungen des Gesell-
schaftsvertrags und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhält-
nissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht in Einklang mit 
dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften, 
vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Ge-
sellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen 
Entwicklung zutreffend dar.“

SWK SERVICE GmbH

JAHRESABSCHLUSS 2017 DER NGN 
NETZGESELLSCHAFT NIEDERRHEIN MBH
Der Jahresabschluss des Geschäftsjahres 2017 der NGN NETZGE-
SELLSCHAFT NIEDERRHEIN MBH ist gem. § 108 Abs. 3 Nr. 1 lit. c) 
GO NW wie folgt bekanntzumachen:
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Die ordentliche Gesellschafterversammlung der NGN NETZGE-
SELLSCHAFT NIEDERRHEIN MBH hat am 25. Juni 2018 den Jahres-
abschluss zum 31. Dezember 2017 gebilligt. Damit ist der Jahres-
abschluss festgestellt.

Von dem Gewinn in Höhe von 2.581.921,00 € ist ein Betrag in 
Höhe von 1.000.000,00 € gem. § 1 Abs. 2 des Gewinnabfüh-
rungsvertrags in die Gewinnrücklage eingestellt. Der weitere 
Betrag in Höhe von 1.581.921,00 € ist gemäß Gewinnabfüh-
rungsvertrag an den Organträger SWK STADTWERKE KREFELD 
AG abgeführt worden.

Jahresabschluss und Lagebericht liegen bis zur Feststellung des 
Jahresabschlusses für das Jahr 2018 im Hause der NGN NETZGE-
SELLSCHAFT NIEDERRHEIN MBH, St. Töniser Straße 126, 47804 
Krefeld zur Einsicht aus.

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberich-
tes beauftragte BDO AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, hat 
am 24. Mai 2018 den Bestätigungsvermerk erteilt, in dem  das 
Ergebnis der Prüfung wie folgt ausgewiesen ist:

„Unsere Prüfung des Jahresabschlusses unter Einbeziehung der 
Buchführung und des Lageberichts hat zu keinen Einwendungen 
geführt. Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den 
gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen 
des Gesellschaftsvertrags und vermittelt unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächli-
chen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Fi-
nanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht in 
Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen 
Vorschriften, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der 
Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zu-
künftigen Entwicklung zutreffend dar. Die Prüfung der Einhaltung 
der Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG, wo-
nach für die Tätigkeiten nach § 6b Abs. 3 EnWG getrennte Konten 
zu führen und Tätigkeitsabschlüsse aufzustellen sind, hat zu kei-
nen Einwendungen geführt.“

NGN NETZGESELLSCHAFT NIEDERRHEIN MBH

JAHRESABSCHLUSS 2017 DER 
SWK MOBIL GMBH
Der Jahresabschluss des Geschäftsjahres 2017 der SWK MOBIL 
GmbH ist gem. § 108 Abs. 3 Nr. 1 lit. c) GO NRW wie folgt bekannt-
zumachen:

Die ordentliche Gesellschafterversammlung der SWK MOBIL 
GmbH hat am 25. Juni 2018 den Jahresabschluss zum 31. De-
zember 2017 gebilligt. Damit ist der Jahresabschluss festge-
stellt.

Der Verlust in Höhe von 19.314.741,09 € ist gemäß Beherr-
schungs- und Gewinnabführungsvertrag durch den Organträger 
SWK STADTWERKE KREFELD AG übernommen worden.

Jahresabschluss und Lagebericht liegen bis zur Feststellung 
des Jahresabschlusses des Jahres 2018 im Hause der SWK 
MOBIL GmbH, St. Töniser Straße 124, 47804 Krefeld zur Ein-
sicht aus.

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberich-
tes beauftragte BDO AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, hat 
am 24. Mai 2018 den Bestätigungsvermerk erteilt, in dem das 
Ergebnis der Prüfung wie folgt ausgewiesen ist:

„Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. Nach 
unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen 
Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen 
Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesell-
schaftsvertrags und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhält-
nissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht in Einklang mit 
dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften, 
vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Ge-
sellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen 
Entwicklung zutreffend dar.“

SWK MOBIL GmbH

JAHRESABSCHLUSS 2017 DER 
SWK KOMPAKT GMBH
Der Jahresabschluss des Geschäftsjahres 2017 der SWK KOM-
PAKT GmbH ist gem. § 108 Abs. 3 Nr. 1 lit. c) GO NRW wie folgt 
bekanntzumachen:

Die ordentliche Gesellschafterversammlung der SWK KOMPAKT 
GmbH hat am 25. Juni 2018 den Jahresabschluss zum 31. Dezem-
ber 2017 gebilligt. Damit ist der Jahresabschluss festgestellt.

Der Gewinn in Höhe von 177.124,91 € ist gemäß Gewinnabfüh-
rungsvertrag an den Organträger SWK STADTWERKE KREFELD AG 
abgeführt worden.

Jahresabschluss und Lagebericht liegen bis zur Feststellung des 
Jahresabschlusses für das Jahr 2018 im Hause der SWK KOMPAKT 
GmbH, St. Töniser Straße 124, 47804 Krefeld zur Einsicht aus.

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberich-
tes beauftragte RSM GmbH, Krefeld, hat am 16. Mai 2018 den 
Bestätigungsvermerk erteilt, in dem das Ergebnis der Prüfung wie 
folgt ausgewiesen ist:

„Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. Nach 
unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen 
Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen 
Vorschriften sowie den ergänzenden Bestimmungen des Gesell-
schaftsvertrags und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhält-
nissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht in Einklang mit 
dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften, 
vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Ge-
sellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen 
Entwicklung zutreffend dar.“

SWK KOMPAKT GmbH

JAHRESABSCHLUSS 2017 DER 
SWK FAHRSERVICE GMBH
Der Jahresabschluss des Geschäftsjahres 2017 der SWK FAHR-
SERVICE GmbH ist gem. § 108 Abs. 3 Nr. 1 lit. c) GO NRW wie folgt 
bekanntzumachen:

Die ordentliche Gesellschafterversammlung der SWK FAHRSER-
VICE GmbH hat am 25. Juni 2018 den Jahresabschluss zum 31. 
Dezember 2017 gebilligt. Damit ist der Jahresabschluss festge-
stellt.
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Der Gewinn in Höhe von 139.429,58 € ist gemäß Gewinnabfüh-
rungsvertrag an den Organträger SWK STADTWERKE KREFELD AG 
abgeführt worden. 

Jahresabschluss und Lagebericht liegen bis zur Feststellung des 
Jahresabschlusses für das Jahr 2018 im Hause der SWK FAHRSER-
VICE GmbH, St. Töniser Straße 124, 47804 Krefeld zur Einsicht 
aus.

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberich-
tes beauftragte BDO AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, hat 
am 24. Mai 2018 den Bestätigungsvermerk erteilt, in dem das 
Ergebnis der Prüfung wie folgt ausgewiesen ist:

„Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. Nach 
unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen 
Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen 
Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesell-
schaftsvertrags und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhält-
nissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht in Einklang mit 
dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften, 
vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Ge-
sellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen 
Entwicklung zutreffend dar.“

SWK FAHRSERVICE GmbH

JAHRESABSCHLUSS 2017 DER 
SWK ENERGIE GMBH
Der Jahresabschluss des Geschäftsjahres 2017 der SWK ENERGIE 
GmbH ist gem. § 108 Abs. 3 Nr. 1 lit. c) GO NRW wie folgt bekannt-
zumachen:

Die ordentliche Gesellschafterversammlung der SWK ENERGIE 
GmbH hat am 25. Juni 2018 den Jahresabschluss zum 31. Dezem-
ber 2017 gebilligt. Damit ist der Jahresabschluss festgestellt.

Der Gewinn in Höhe von 40.846.034,46 € ist gemäß Beherr-
schungs- und Gewinnabführungsvertrag an den Organträger SWK 
STADTWERKE KREFELD AG abgeführt worden.

Jahresabschluss und Lagebericht liegen bis zur Feststellung 
des Jahresabschlusses für das Jahr 2018 im Hause der SWK 
ENERGIE GmbH, St. Töniser Straße 124, 47804 Krefeld zur Ein-
sicht aus.

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberich-
tes beauftragte BDO AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, hat 
am 24. Mai 2018 den Bestätigungsvermerk erteilt, in dem das 
Ergebnis der Prüfung wie folgt ausgewiesen ist:

„Unsere Prüfung des Jahresabschlusses unter Einbeziehung der 
Buchführung und des Lageberichts hat zu keinen Einwendungen 
geführt. Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den 
gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen 
des Gesellschaftsvertrags und vermittelt unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsgemäßiger Buchführung ein den tatsäch-
lichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Fi-
nanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht in 
Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen 
Vorschriften, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der 
Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zu-
künftigen Entwicklung zutreffend dar.“

Die Prüfung der Einhaltung der Pflichten zur Rechnungslegung 
nach § 6 Abs. 3 EnWG, wonach für die Tätigkeiten nach § 6 Abs. 3 
EnWG getrennte Konten zu führen und Tätigkeitsabschlüsse auf-
zustellen sind, hat zu keinen Einwendungen geführt.

SWK ENERGIE GmbH

JAHRESABSCHLUSS 2017 DER 
SWK STADTWERKE KREFELD AG
Der Jahresabschluss 2017 der SWK STADTWERKE KREFELD AG ist 
gem. § 108 Abs. 3 Nr. 1 lit. c) GO NW wie folgt bekanntzumachen:

Die ordentliche Hauptversammlung der SWK STADTWERKE KRE-
FELD AG hat am 25. Juni 2018 den festgestellten Jahresabschluss 
zum 31. Dezember 2017 entgegengenommen und über die Ergeb-
nisverwendung wie folgt beschlossen:

Der Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2017 in Höhe von 
28.373.039,69 € wird wie folgt verwendet: 

1. Ausschüttung einer Dividende von 3,39 €
 je dividendenberechtigter Aktie =   8.475.000,00 €

2. Vortrag auf neue Rechnung = 19.898.039,69 €______________________________________________________
3.  Bilanzgewinn   = 28.373.039,69 €

Jahresabschluss und Lagebericht liegen bis zur Feststellung des 
Jahresabschlusses des Jahres 2018 im Hause der SWK STADT-
WERKE KREFELD AG, St. Töniser Straße 124, 47804 Krefeld zur 
Einsicht aus.

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberich-
tes beauftragte BDO AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, hat 
am 24. Mai 2018 den Bestätigungsvermerk erteilt, in dem das 
Ergebnis der Prüfung wie folgt ausgewiesen ist:

„Unsere Prüfungs des Jahresabschlusses unter Einbeziehung der 
Buchführung und des Lageberichts hat zu keinen Einwendungen 
geführt. Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den 
gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen 
der Satzung und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der 
Gesellschaft. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahres-
abschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt 
insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft 
und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend dar. Die Prüfung der Einhaltung der Pflichten zur Rech-
nungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG, wonach für die Tätigkeiten 
nach § 6 b Abs. 3. EnWG getrennte Konten zu führen sind, hat zu 
keinen Einwendungen geführt.“

SWK STADTWERKE KREFELD AG

JAHRESABSCHLUSS 2017 DER 
VERSON - VERWALTUNGS GMBH
Der Jahresabschluss 2017 der Verson - Verwaltungs GmbH ist gem. 
§ 108 Abs. 3 Nr. 1 lit. c) GO NRW wie folgt bekanntzumachen:

Die ordentliche Gesellschafterversammlung der Verson - Verwal-
tungs GmbH hat den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017 
gebilligt. Damit ist der Jahresabschluss festgestellt.
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Der Jahresüberschuss der Gesellschaft in Höhe von 1.422,57 € ist 
auf neue Rechnung vorgetragen worden.

Jahresabschluss und Lagebericht liegen bis zur Feststellung des 
Jahresabschlusses des Jahres 2018 im Hause der Verson - Ver-
waltungs GmbH, St. Töniser Straße 124, 47804 Krefeld zur Ein-
sicht aus.

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberich-
tes beauftragte RSM GmbH, Krefeld, hat am 30. April 2018 den 
Bestätigungsvermerk erteilt, in dem das Ergebnis der Prüfung wie 
folgt ausgewiesen ist:

„Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. Nach 
unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen 
Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen 
Vorschriften sowie den ergänzenden Bestimmungen des Gesell-
schaftsvertrags und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhält-
nissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht in Einklang mit 
dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften, 
vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Ge-
sellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen 
Entwicklung zutreffend dar.“

Verson - Verwaltungs GmbH

JAHRESABSCHLUSS 2017 DER 
VERSON ENERGIE - PARTNER GMBH & CO. KG
Der Jahresabschluss 2017 der Verson Energie - Partner GmbH & 
Co. KG ist gem. § 108 Abs. 3 Nr. 1 lit. c) GO NRW wie folgt bekannt-
zumachen:

Die ordentliche Gesellschafterversammlung der Verson Energie 
- Partner GmbH & Co. KG hat den Jahresabschluss zum 31. De-
zember 2017 gebilligt. Damit ist der Jahresabschluss festgestellt.

Der Jahresüberschuss der Gesellschaft in Höhe von 2.533,79 € ist 
auf neue Rechnung vorgetragen worden.

Jahresabschluss und Lagebericht liegen bis zur Feststellung des 
Jahresabschlusses des Jahres 2018 im Hause der Verson Energie 
- Partner GmbH & Co. KG, St. Töniser Straße 124, 47804 Krefeld 
zur Einsicht aus.

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberich-
tes beauftragte RSM GmbH, Krefeld, hat am 30. April 2018 den 
Bestätigungsvermerk erteilt, in dem das Ergebnis der Prüfung wie 
folgt ausgewiesen ist:

„Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. Nach 
unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen 
Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen 
Vorschriften sowie den ergänzenden Bestimmungen des Ge-
sellschaftsvertrages und vermittelt unter Beachtung der Grund-
sätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- 
und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht in Ein-
klang mit dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen 
Vorschriften,vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der 
Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zu-
künftigen Entwicklung zutreffend dar.“

Verson Energie - Partner GmbH & Co. KG

JAHRESABSCHLUSS 2017 DER 
DYNERGIO VERWALTUNGS AG I. L.
Der Jahresabschluss des Rumpfgeschäftsjahres vom 01. Juli 2017 
bis 31. Dezember 2017 der DYNERGIO Verwaltungs AG i. L. ist 
gem. §  108 Abs. 2 Nr. 1 lit c) GO NW wie folgt bekanntzumachen:

Die Hauptversammlung der DYNERGIO Verwaltungs AG i. L.  hat 
am 15. Juni 2018 den Jahresabschluss zum Rumpfgeschäftsjahr 
vom 01. Juli 2017 bis 31. Dezember 2017 festgestellt und über die 
Ergebnisverwendung wie folgt beschlossen:

Der Verlust in Höhe von 7.383,32 € wird auf neue Rechnung vor-
getragen. 

Gemäß Beschluss des Amtsgerichts Krefeld vom 13. Oktober 2017 
ist die DYNERGIO Verwaltungs AG i. L.  von der Pflicht zu der Prü-
fung des Jahresabschlusses gem. § 270 Abs. 3 AktG befreit. 

DYNERGIO Verwaltungs AG i. L.

NEUWAHL EINES SCHIEDSMANNES FÜR DEN 
SCHIEDSAMTSBEZIRK 1.1, KREFELD-WEST 
(NÖRDL. TEIL)
Nach Bestätigung und Vereidigung durch die Leitung des Amts-
gerichtes Krefeld nimmt

 Herr Michael Schmeink
 wohnhaft Höchterdyk 43, 47803 Krefeld
 Telefon 0 21 51 / 3 60 39 79,

ab sofort die Schiedsamtstätigkeit als Nachfolger für den bisheri-
gen Schiedsmann Heinz-Günther Roeder auf.

AUFGEBOT EINER SPARURKUNDE
Das Aufgebot des Sparkassenbuches

 Nr. 3100402845

wird beantragt.

Der Inhaber der Urkunde wird aufgefordert, binnen drei Monaten 
bei der unterzeichneten Sparkasse Krefeld seine Rechte anzu-
melden und die Urkunde vorzulegen, andernfalls wird die Kraft-
loserklärung der Urkunde erfolgen.

Krefeld, den 07.08.2018
Sparkasse Krefeld

B E K A N N T M A C H U N G
SATZUNG
über die 1. Verlängerung der Geltungsdauer der Veränderungs-
sperre für den Geltungsbereich des in Aufstellung befindlichen 
Bebauungsplanes Nr. 798 – Oberdießemer Straße / Zur Feuer-
wache – vom 27.07.2016 (bekannt gemacht am 01.09.2016 im 
Krefelder Amtsblatt Nr. 35/2016)

vom 14.08.2018

Gemäß §§ 14, 16 und 17 des Baugesetzbuches (BauGB), bekannt ge-
macht am 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634) in der derzeit gültigen Fassung, 
i. V. m. § 41 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
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Westfalen (GO NRW), bekannt gemacht am 14.07.1994 (GV. NRW. 
S. 666) in der derzeit gültigen Fassung, hat der Rat der Stadt Krefeld 
in seiner Sitzung am 05.07.2018 folgende Satzung beschlossen:

Einziger Paragraph
Die Geltungsdauer der vorgenannten, durch Satzung vom 
27.07.2016 angeordneten Veränderungssperre (bekannt ge-
macht am 01.09.2016 im Krefelder Amtsblatt Nr. 35/2016) wird 
um ein Jahr verlängert. Die Veränderungssperre tritt somit unter 
Abweichung von § 4 der Satzung vom 27.07.2016 spätestens am 
02.09.2019 außer Kraft. § 17 Abs. 2 BauGB bleibt unberührt.

Bekanntmachungsanordnung
Die Satzung wird hiermit gemäß § 16 Abs. 2 des Baugesetzbu-
ches (BauGB) in der zurzeit gültigen Fassung in Verbindung mit 
§ 52 Abs. 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-West-
falen (GO NRW) in der zurzeit gültigen Fassung und § 2 Abs. 4 Nr. 
1 BekanntmVO öffentlich bekannt gemacht.

Die vorbezeichnete Satzung sowie der dazu gehörende Plan liegen 
vom Tage der Bekanntmachung an beim Oberbürgermeister der 
Stadt Krefeld, Fachbereich Stadtplanung, Parkstraße 10, Zimmer 330,

montag- bis freitagvormittags 08.30 Uhr bis 12.30 Uhr
montag- bis mittwochnachmittags 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr
donnerstagnachmittags  14.00 Uhr bis 17.30 Uhr

für jedermann zur Einsicht bereit.

Hinweise
Gemäß
a) § 18 Abs. 3 Satz 2 Baugesetzbuch
b) § 215 Abs. 2 Baugesetzbuch
c)  § 7 Abs. 6 Satz 2 Gemeindeordnung NRW

wird auf die folgenden Rechtsvorschriften hingewiesen:

zu a): Fälligkeit und Erlöschen der Entschädigungsansprüche

§ 18 Abs. 2 Satz 2 und 3 BauGB
Der Entschädigungsberechtigte kann Entschädigung verlangen, 
wenn die in Abs. 1 Satz 1 bezeichneten Vermögensnachteile ein-
getreten sind. Er kann die Fälligkeit des Anspruchs dadurch her-
beiführen, dass er die Leistung der Entschädigung schriftlich bei 
dem Entschädigungspflichtigen beantragt.

§ 18 Abs. 1 Satz 1 BauGB
Dauert die Veränderungssperre länger als 4 Jahre über den Zeit-
punkt ihres Beginns oder der ersten Zurückstellung eines Bauge-
suches nach § 15 Abs. 1 hinaus, ist dem Betroffenen für dadurch 
entstandene Vermögensnachteile eine angemessene Entschädi-
gung in Geld zu leisten.

Darüber hinaus wird auf folgende Vorschriften des BauGB über 
das Erlöschen des Entschädigungsanspruches hingewiesen:

§ 18 Abs. 3 Satz 1 BauGB
Auf das Erlöschen des Entschädigungsanspruches findet § 44 
Abs. 4 mit der Maßgabe Anwendung, dass bei einer Veränderungs-
sperre, die die Sicherung einer Festsetzung nach § 40 Abs. 1 oder 
§ 41 Abs. 1 zum Gegenstand hat, die Erlöschensfrist frühestens ab 
Rechtsverbindlichkeit des Bebauungsplanes beginnt.

§ 44 Abs. 4 BauGB
Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von 
3 Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in Absatz 3 
Satz 1 bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind, die 
Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird.

 

zu b): Frist für die Geltendmachung der Verletzung von  
  Verfahrens- und Formvorschriften sowie von Mängeln  
  der Abwägung

§ 215 Abs. 1 BauGB
Unbeachtlich werden
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung 

der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Ver-
letzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungs-
plans und des Flächennutzungsplans und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel der Abwägungs-
vorgangs, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Be-
kanntmachung schriftlich gegenüber der Stadt Krefeld geltend 
gemacht worden sind; der Sachverhalt, der die Verletzung oder 
den Mangel begründen soll, ist darzulegen. Satz 1 gilt entspre-
chend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a beachtlich sind.

zu c):  Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der  
  Gemeindeordnung

§ 7 Abs. 6 Satz 1 GO NRW
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemein-
deordnung kann gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Be-
stimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres 
seit ihrer Verkündung nicht geltend gemacht werden, es sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorge-
schriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,

b)  die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder 
der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 
bekannt gemacht worden,

c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher bean-
standet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt 
Krefeld vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift 
und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Zur besseren Orientierung ist das von der Veränderungssperre 
betroffene Plangebiet in einem Kartenausschnitt dargestellt.

Krefeld, den 14.08.2018
Der Oberbürgermeister
In Vertretung
Zielke
Stadtdirektorin
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Für den Inhalt verantwortlich: Der Oberbürgermeister der Stadt Krefeld, Presse und Kommunikation, Rathaus, Tel. 86 14 02. Das Amtsblatt wird kostenlos 
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TIERÄRZTLICHER DIENST

Der tierärztliche Dienst ist samstags ab 12.00 Uhr 
bis montags um 8.00 Uhr sowie an  Feiertagen un-
ter Telefon 07 00- 84 37 46  66 zu erreichen.

APOTHEKENDIENST
Die Notdienste der Apotheken in 
 Nordrhein-Westfalen können im Internet 
 abgerufen werden unter: 

www.aknr.de

oder telefonisch unter der vom Festnetz 
 kostenlosen Rufnummer 08 00-0 02 28 33

Feuer 112
Rettungsdienst/Notarzt 112
Krankentransport  1 92 22
Branddirektion  82 13-0
Zentrale Bürgerinformation  
bei Unglücks- und Notfällen 1 97 00

RUFNUMMERN DER FEUERWEHR

KREBSINFORMATIONSDIENST
des Deutschen Krebsforschungszentrums:
www.krebsinformationsdienst.de

PRIESTERNOTRUF 

 PRIESTERNOTRUF FÜR KRANKE
 Wenn Sie für einen Schwerkranken einen 
 katholischen Priester benötigen und die 
 Seelsorger Ihrer Gemeinde in abzusehender  
 Zeit nicht erreichbar sind, wenden Sie sich an 
 Telefon 3 34 33 40

08 00- 1 11 01 11 und 08 00- 1 11 02 22

TELEFONSEELSORGE

AUF EINEN BLICK

NOTDIENSTE
Elektro-Innung Krefeld
0 18 05- 66 05 55

NOTDIENSTE
Innung für 
Sanitär-Heizung-Klima-Apparatebau Krefeld

17.08. bis 19.08.2018
Frank Angele
Bruckersche Straße 198 | 47839 Krefeld
75 73 25

24.08. bis 26.08.2018
Ralf Esser
Rembertstraße 118 | 47809 Krefeld
55 79 10 | 0172 20 05 954
 

ÄRZTLICHER DIENST

ÄRZTLICHER BEREITSCHAFTSDIENST   116 117
ÄRZTLICHER NOTDIENST:
Der Notdienst in Krefeld ist unter Telefon 0 18 05-
04 41 00 montags, dienstags und donnerstags von 
19.00 Uhr bis 7.00 Uhr, mittwochs von 14.00 Uhr 
bis 7.00 Uhr und freitags von 14.00 Uhr bis Mon-
tagmorgen um 7.00 Uhr erreichbar.

ZAHNÄRZTE:
Der Zahnärztliche Notdienst ist unter Telefon            
0 18 05-98 67 00 zu erreichen. Sprechzeiten: 
samstags, sonntags und feiertags von 10.00 bis 
12.00 Uhr und von 18.00 bis 19.00 Uhr,  mittwochs- 
und freitagsnachmittag von 17.00 bis 19.00 Uhr, 
 montags, dienstags und donnerstags von 21.00 
bis 22.00 Uhr.

 PARI MOBIL GMBH
 Hausnotrufzentrale, Mühlenstraße 42,
 Krefeld, Telefon 8 43 33.


